
 

  Heinz  B ö s - Untere Marktstraße 38 - 64823 Groß-Umstadt   - fon 06078 - 9316341 
   Dipl.-Ing. d. Architektur  -  Mitglied im BDB, LVS, BVS         - fax  9316342 
      Sachverständiger für die Bewertung bebauter und        - email: boesheinz@gmx.de 
                             unbebauter Grundstücke 
 

 
Dipl.-Ing. Heinz B ö s – Untere Marktstraße 38 – 64823 Groß-Umstadt 
 

  Datum: 07.10.2022 
Az.: 23 K 20/21 

 

 

 
 
 
 
 

  
 

 

G U T A C H T E N 
über den Verkehrswert (Marktwert) 

i. S. d. § 194 Baugesetzbuch 
für das mit einem 

Doppelwohnhaus Nr.12, 14 bebaute Grundstück 
in 64385 Reichelsheim, Mühlgasse 12,14 

 
 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 

Reichelsheim 1880 2 
 

Gemarkung Flur Flurstück 

Reichelsheim 1 138/3 
 

Der denkmalgeprägte Verkehrswert des Grundstücks wurde zum Stichtag 
25.08.2022 ermittelt mit rd. 

110.000 €. 
Ausfertigung Nr. 2 
Dieses Gutachten besteht aus 45 Seiten inkl. 6 Anlagen mit insgesamt 12 Seiten.  
Das Gutachten wurde in vier Ausfertigungen erstellt, davon eine digitale und eine für meine Unterlagen. 

Nr.14 

Nr.12 
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1 Allgemeine Angaben 

1.1 Angaben zum Bewertungsobjekt 

Art des Bewertungsobjekts: 
 

Grundstück, bebaut mit einem Doppelwohnhaus, Haus 12 und 
14, Wohnung (1) -Haus Nr. 14 zur Straße gelegen, Wohnung (2) 
m. Anbau- Haus Nr. 12 hinten liegend, das Objekt ist seit Jahren  
unbewohnt.  
 
Es besteht eine Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht), 
es besteht ein Eigengrenzüberbau auf Flst. 138/4 
 

Objektadresse: 
 

Mühlgasse 12,14 
64385 Reichelsheim 
 

Grundbuchangaben: 
 

Grundbuch von Reichelsheim, Blatt 1880, lfd. Nr. 2 
 

Katasterangaben: 
 

Gemarkung Reichelsheim, Flur 1, Flurstück 138/3 (190 m²) 
 

 

1.2 Angaben zum Auftraggeber  

Auftraggeber: 
 

Amtsgericht Michelstadt 
Erbacher Straße 47 
64720 Michelstadt 
 
Auftrag vom 29.07.2022 (Datum des Auftragseingang) 
 

 

1.3 Angaben zum Auftrag und zur Auftragsabwicklung 

Grund der Gutachtenerstellung: 
 

Zwangsversteigerungssache zur Aufhebung der Gemeinschaft 
 

Wertermittlungsstichtag: 
 

25.08.2022 
 

Qualitätsstichtag: 
 

25.08.2022 entspricht dem Wertermittlungsstichtag 
 

Tag der Ortsbesichtigung: 
 

25.08.2022 
 

Umfang der Besichtigung etc.: 
 

Der Keller insgesamt und die Haushälfte Nr. 12 konnten nicht 
besichtigt werden. 
 

Teilnehmer am Ortstermin: 
 

Beteiligte der Antragssteller und  
Beteiligte der Antragsgegner  
 
der Sachverständige 
 

herangezogene Unterlagen, Erkundigun-
gen, Informationen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vom Auftraggeber wurden für diese Gutachtenerstellung im We-
sentlichen folgende Unterlagen und Informationen zur Verfügung 
gestellt: 
• Flurkartenauszug im Maßstab 1:500  
• unbeglaubigter Grundbuchauszug  
• Baulastenauskunft 
• Bewilligungsschreiben zur eingetragenen Dienstbarkeit 
• Beschluss zur Gutachtenerstellung 
Vom Sachverständigen wurden folgende Auskünfte und Unterla-
gen beschafft bzw. folgende Tätigkeiten bei der Gutachtenerstel-
lung durchgeführt: 
• Einholung der erforderlichen Auskünfte bei den zuständigen 

Ämtern 
• Beschaffung der erforderlichen Unterlagen  
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Ergänzende Angaben: 
 

• Lageinformation, 
• Überprüfen bzw. Durchführen der Aufstellungen bzw. Berech-

nungen der Brutto-Grundfläche  
• Auskunft zur öffentlich-rechtlichen Situation, 
• Auskunft aus dem Immobilienmarktbericht Südhessen 2022 
• Akteneinsicht bei der Bauaufsichtsbehörde 
 
Zum Ladungstermin wurde von einer Beteiligten die Besichtigung 
der hinten liegenden Haushälfte Nr. 12 nicht ermöglicht. Soweit 
vor Ort bekannt wurde ist die Wohnung seit mehreren Jahren 
nicht bewohnt, ggf. nicht bewohnbar. Lt. Angaben ist erheblicher 
Rattenbefall vorhanden. 
Die Gutachtenausarbeitung wurde auf der soweit möglichen äu-
ßeren Inaugenscheinnahme des Objekts, der Besichtigung der 
Wohnung Nr. 14 im Vorderhaus und nach Akteneinsicht am 
Kreisbauamt, erstellt.  
Für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben besteht keine 
Gewähr. 
Aufgrund der fehlenden Innenbesichtigung wird ein Risikoab-
schlag an den bog`s (besondere objektspezifische Grundstücks-
merkmale) in Ansatz gebracht. 
 

2 Grund- und Bodenbeschreibung 

2.1 Lage 

2.1.1 Großräumige Lage 

Bundesland: 
 

Hessen 
 

Kreis: 
 

Odenwaldkreis 
 

Ort und Einwohnerzahl: 
 

Gemeinde Reichelsheim (ca. 8500 Einwohner) 
 

überörtliche Anbindung / Entfernungen: 
(vgl. Anlage 1) 
 

nächstgelegene größere Städte: 
Michelstadt/Erbach, Bensheim, Darmstadt, Aschaffenburg 
 
Landeshauptstadt: 
Wiesbaden 
 
Bundesstraßen: 
B38; B47; B460 
 
Autobahnzufahrt: 
A5- Anschluss Bensheim, Darmstadt 
 
Bahnhof: 
Fürth, Reinheim 
 
Flughafen: 
Rhein-Main 
 

2.1.2 Kleinräumige Lage 

innerörtliche Lage: 
(vgl. Anlage 2) 
 

westliche Ortsrandlage, an der Mühlgasse gelegen, alter Orts-
kern, 
Die Entfernung zur Ortsdurchgangsstraße (B38) beträgt ca. 0,5 
km. 
Geschäfte des täglichen Bedarfs; Schulen und Ärzte; 
mittlere Wohnlage 
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Art der Bebauung und Nutzungen in der 
Straße/ Umgebung: 
 

überwiegend wohnbauliche Nutzungen; 
überwiegend aufgelockerte, 1-2 geschossige Bauweise; 
Ein- und Zweifamilienhäuser, in südlicher Richtung landwirt-
schaftliche Flächen im Außenbereich 
 

Beeinträchtigungen: 
 

keine erkennbar 
 

Topografie: 
 

leicht hängig; 
von der Straße abfallend nach Süden 
 

 

2.2 Gestalt und Form 

Gestalt und Form: 
(vgl. Anlage 3) 
 

Straßenfront: 
ca. 12,5 m; 
 
mittlere Tiefe: 
ca. 17 m; 
 
Grundstücksgröße: 
insgesamt 190 m²; 
 
Bemerkungen: 
fast quadratische Grundstücksform. 
Es besteht ein Eigengrenzüberbau auf Flst. 138/4 
 

 

2.3 Erschließung, Baugrund etc. 

Straßenart: 
 

Schmale Ortsstraße; keine Gehwege; 
Straße mit mäßigem Verkehr 
 

Straßenausbau: 
 

voll ausgebaut, Fahrbahn aus Bitumen 
 

Anschlüsse an Versorgungsleitungen und 
Abwasserbeseitigung: 
 

elektrischer Strom, Wasser aus öffentlicher Versorgung; 
Kanalanschluss 
 

Grenzverhältnisse, nachbarliche Gemein-
samkeiten: 
 

zweiseitige Grenzbebauung des Wohnhauses; 
Überbau des Gebäudes 
 

Baugrund, Grundwasser (soweit augen-
scheinlich ersichtlich): 
 

gewachsener, normal tragfähiger Baugrund; 
keine Grundwasserschäden 
 

Altlasten: 
 

Untersuchungen (insbesondere Bodengutachten) bzw. Hinweise 
hinsichtlich Altlasten liegen nicht vor. 
In dieser Wertermittlung wird das Bewertungsobjekt als altlasten-
frei unterstellt. 
 

Anmerkung: 
 

In dieser Wertermittlung ist eine lageübliche Baugrund- und 
Grundwassersituation insoweit berücksichtigt, wie sie in die Ver-
gleichskaufpreise bzw. Bodenrichtwerte eingeflossen ist. Dar-
über hinausgehende vertiefende Untersuchungen und Nachfor-
schungen wurden nicht angestellt. 
 

 

2.4 Privatrechtliche Situation 

grundbuchlich gesicherte Belastungen: 
 

Dem Sachverständigen liegt ein unbeglaubigter Grundbuchaus-
zug vom vor. 
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Hiernach besteht in Abteilung II des Grundbuchs von Reichels-
heim, Blatt 1880 folgende wertbeeinflussende Eintragung: 
Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht), 
 
Hinweis: Ein Werteinfluss wird außerhalb des Gutachtens ermit-
telt. 
 

Anmerkung: 
 

Schuldverhältnisse, die ggf. in Abteilung III des Grundbuchs ver-
zeichnet sein können, werden in diesem Gutachten nicht berück-
sichtigt. Es wird davon ausgegangen, dass ggf. valutierende 
Schulden bei einer Preis(Erlös)aufteilung sachgemäß berück-
sichtigt werden. 
 

Herrschvermerke: 
 

Grunddienstbarkeit (Geh- und Fahrrecht) 
 

nicht eingetragene Rechte und Lasten: 
 

Sonstige nicht eingetragene Lasten und (z.B. begünstigende) 
Rechte, besondere Wohnungs- und Mietbindungen sind soweit 
ermittelbar nicht vorhanden. 
 

 

2.5 Öffentlich-rechtliche Situation 

2.5.1 Baulasten und Denkmalschutz 

Eintragungen im Baulastenverzeichnis: 
 

Das Baulastenverzeichnis enthält keine wertbeeinflussenden 
Eintragungen. 
 

Denkmalschutz: 
 

Denkmalschutz besteht, nach Auskunft der Denkmalschutzbe-
hörde befindet sich das Objekt innerhalb des denkmalgeschütz-
ten Ensembles 
 

 

2.5.2 Bauplanungsrecht 

Darstellungen im Flächennutzungsplan: 
 

Der Bereich des Bewertungsobjekts ist im Flächennutzungsplan 
als gemischte Baufläche (M) dargestellt. 
 

Festsetzungen im Bebauungsplan: 
 

Für den Bereich des Bewertungsobjektes ist kein rechtskräftiger 
Bebauungsplan vorhanden. Die Zulässigkeit von Bauvorhaben 
ist demzufolge nach § 34 BauGB zu beurteilen. 
 

 

2.5.3 Bauordnungsrecht 

Die Wertermittlung wurde auf der Grundlage des realisierten Vorhabens durchgeführt. 
Das Vorliegen einer Baugenehmigung und ggf. die Übereinstimmung des ausgeführten Vorhabens mit den 
vorgelegten Bauzeichnungen, der Baugenehmigung, dem Bauordnungsrecht und der verbindlichen Bauleit-
planung wurde abschließend nicht geprüft. 
Offensichtlich erkennbare Widersprüche wurden jedoch nicht festgestellt. 
Bei dieser Wertermittlung wird deshalb die materielle Legalität der baulichen Anlagen und Nutzungen voraus-
gesetzt. 
 

 

2.6 Entwicklungszustand inkl. Beitragssituation 

Entwicklungszustand (Grundstücksquali-
tät): 
 

baureifes Land (vgl. § 3 Abs. 4 ImmoWertV 21) 
 

beitragsrechtlicher Zustand: 
 

Für den beitragsrechtlichen Zustand des Grundstücks ist die Ver-
pflichtung zur Entrichtung von grundstücksbezogenen Beiträgen 
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maßgebend. Als Beiträge gelten auch grundstücksbezogene 
Sonderabgaben und beitragsähnliche Abgaben. 
Das Bewertungsgrundstück ist bezüglich der Beiträge für Er-
schließungseinrichtungen nach BauGB und KAG beitragsfrei. 
 

 

2.7 Hinweise zu den durchgeführten Erhebungen 

Die Informationen zur privatrechtlichen und öffentlich-rechtlichen Situation wurden, sofern nicht anders ange-
geben, mündlich eingeholt. 
 

 

2.8 Derzeitige Nutzung und Vermietungssituation 

(vgl. Anlage 3); 
Das Grundstück ist mit einem Doppelwohnhaus -Haus Nr. 12/14 bebaut (vgl. nachfolgende Gebäudebe-
schreibung). Das Objekt ist seit einigen Jahren unbewohnt. 
 

 

3 Beschreibung der Gebäude und Außenanlagen 

3.1 Vorbemerkungen zur Gebäudebeschreibung 

Grundlage für die Gebäudebeschreibungen sind die Erhebungen im Rahmen der Ortsbesichtigung sowie die 
ggf. vorliegenden Bauakten und Beschreibungen. 
Die Gebäude und Außenanlagen werden nur insoweit beschrieben, wie es für die Herleitung der Daten in der 
Wertermittlung notwendig ist. Hierbei werden die offensichtlichen und vorherrschenden Ausführungen und 
Ausstattungen beschrieben. In einzelnen Bereichen können Abweichungen auftreten, die dann allerdings 
nicht wesentlich werterheblich sind. Angaben über nicht sichtbare Bauteile beruhen auf Angaben aus den 
vorliegenden Unterlagen, Hinweisen während des Ortstermins bzw. Annahmen auf Grundlage der üblichen 
Ausführung im Baujahr. Die Funktionsfähigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Aus-
stattungen und Installationen (Heizung, Elektro, Wasser etc.) wurde nicht geprüft; im Gutachten wird die 
Funktionsfähigkeit unterstellt. 
Baumängel und -schäden wurden soweit aufgenommen, wie sie zerstörungsfrei, d.h. offensichtlich erkennbar 
waren. In diesem Gutachten sind die Auswirkungen der ggf. vorhandenen Bauschäden und Baumängel auf 
den Verkehrswert nur pauschal berücksichtigt worden. Es wird ggf. empfohlen, eine diesbezüglich vertiefende 
Untersuchung anstellen zu lassen. Untersuchungen auf pflanzliche und tierische Schädlinge sowie über ge-
sundheitsschädigende Baumaterialien wurden nicht durchgeführt. 
 

 

3.2 Wohnhaushälfte Nr. 14 (Vorderhaus), Bauteil 1 

3.2.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: 
 

Doppelhaushälfte Nr. 14; Altbau; 
eingeschossig; 
unterkellert; 
ausgebautes Dachgeschoss; 
einseitig angebaut, zweiseitig Grenzbebauung 
 

Baujahr: 
 

vor 1900 
 

Modernisierung: 
 

1987- Elektro-Zählerkasten, 1995- Holzfenster mit Isolierglas, 
länger zurückliegend Innenrenovierung 
 

Energieeffizienz: 
 

Energieausweis liegt nicht vor 
 

Barrierefreiheit: 
 

Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei. 
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Außenansicht: 
 

Fassade mit Holzschindeln, gestrichen, grenzseitig Verputz, So-
ckel verputzt 
 

 

3.2.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung/Raumhöhen 

Kellergeschoss: 
Aufteilung nicht bekannt 
 
Erdgeschoss (li. Raumhöhe ca. 2,00 – 2,10m): 
Eingangsvorplatz mit Treppe, Küche, Zimmer, Duschbad/WC, Abstellraum 
 
Dachgeschoss (li. Raumhöhe ca. 2,00m): 
2 Zimmer, Abstellraum, oberer Spitzboden 
 

 

3.2.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 
 

Massivbau, Fachwerk 
 

Fundamente: 
 

Bruchstein 
 

Keller: 
 

Bruchsteinmauerwerk 
 

Umfassungswände: 
 

einschalige Holzfachwerkkonstruktion mit Verschindelung 
 

Innenwände: 
 

tragende Innenwände Holzfachwerk mit Ausmauerung; 
 
nichttragende Innenwände Holzfachwerk mit Ausmauerung 
 

Geschossdecken: 
 

KG- nicht bekannt, Holzbalken über EG 
 

Treppen: 
 

Außentreppe: 
überbauter Kellereingang, einfache Betonausführung, ver-
braucht 
 
Geschosstreppe: 
einfache Holzkonstruktion 
 

Hauseingang(sbereich): 
 

Einfache Eingangstüre aus Holz, mit Lichtausschnitt, Hausein-
gang nicht zeitgemäß 
 

Dach: 
 

Dachkonstruktion: 
Holzdach ohne Aufbauten 
 
Dachform: 
Satteldach 
 
Dacheindeckung: 
Dachstein (Beton) 
 
Dachraum nicht begehbar, aber zugänglich (besitzt kein Ausbau-
potenzial) 
 

 

3.2.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: 
 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche 
Trinkwassernetz 
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Abwasserinstallationen: 
 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 
 

Elektroinstallation: 
 

einfache Ausstattung 
 

Heizung: 
 

Einzelofenheizung, ölbefeuert 
 

Warmwasserversorgung: 
 

Boiler (Elektro) 
 

 

3.2.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

Bodenbeläge: 
 

PVC 
 

Wandbekleidungen: 
 

einfache Tapeten 
 

Deckenbekleidungen: 
 

Tapeten 
 

Fenster: 
 

Fenster aus Holz mit Isolierverglasung, 
Aufsatzrollläden, DF.-Fenster 
 

Türen: 
 

Zimmertüren: 
einfache Türen 
 

sanitäre Installation: 
 

einfache Wasser- und Abwasserinstallation; 
Duschbad: 
eingebaute Dusche, Stand-WC mit Spülkasten, Waschbecken; 
einfache Ausstattung und Qualität 
 

 

3.2.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

besondere Bauteile: 
 

keine 
 

besondere Einrichtungen: 
 

keine vorhanden 
 

Besonnung und Belichtung: 
 

ausreichend 
 

Bauschäden/Baumängel/Unterhaltungs-
stau 
: 
 

Schäden an der Holzverschindelung, Fenstereinrahmung, Ein-
gangstreppe, Kaminkopf, Hauseingang, 
diverse Innenrenovierung, 
Funktionstüchtigkeit der Versorgungsinstallation fraglich 
 

Energetische und wirtschaftliche Beson-
derheiten: 
 

Energetische Mängel, Kältebrücken (Außenwand, Kellerdecke, 
obere Geschossdecke), Raumhöhen 
 

Allgemeinbeurteilung: 
 

Der bauliche Zustand ist befriedigend. Altbau mit den vorgenann-
ten Einschränkungen. Baukonstruktion der Bauzeit entspre-
chend. Ausführung und Ausstattung heutigen Anforderungen 
nicht genügend, nicht zeitgemäß. Bewohnbar mit den o.g. Schä-
den, Unterhaltungsstau und den sonstigen Besonderheiten. 
 

 

3.3 Doppelhaushälfte Nr. 12, Bauteil 2 

3.3.1 Gebäudeart, Baujahr und Außenansicht 

Gebäudeart: 
 

Doppelhaushälfte Nr. 12; 
eingeschossig, teils zweigeschossig u. Dachgeschoss; 
unterkellert; 
Satteldach m. Dachgaube; 
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zweiseitig angebaut und Grenzbebauung 
 

Baujahr: 
 

vermutlich 60er Jahre, An- und Umbau 1978 (lt. Bauplan) 
 

Modernisierung: 
 

keine bekannt 
 

Energieeffizienz: 
 

Energieausweis liegt nicht vor 
 

Barrierefreiheit: 
 

Der Zugang zum Gebäude ist nicht barrierefrei. 
 

Außenansicht: 
 

Putzfassade, Sichtfachwerk m. Putzgefachen, grenzseitig Bi-
tumenvkldg. 
 

3.3.2 Nutzungseinheiten, Raumaufteilung (lt. Plan) 

Kellergeschoss: 
Kellerraum 
 
Erdgeschoss: 
Flur m. Treppe, Küche, 2 Zimmer 
 
Obergeschoss: 
Aufteilung nicht bekannt 
 
Dachgeschoss: 
Speicher 
 

 

3.3.3 Gebäudekonstruktion (Keller, Wände, Decken, Treppen, Dach) 

Konstruktionsart: 
 

Massivbau, Fachwerk  
 

Fundamente: 
 

Beton, Bruchstein 
 

Keller: 
 

Mauerwerk 
 

Umfassungswände: 
 

einschaliges Mauerwerk ohne zusätzliche Wärmedämmung, 
Holzfachwerk mit Ausmauerung 
 

Innenwände: 
 

tragende Innenwände Mauerwerk; 
 
nichttragende Innenwände Mauerwerk 
 

Geschossdecken: 
 

Stahlbeton, Holzbalken 
 

Treppen: 
 

Geschosstreppe: n.b. 
 

Hauseingang(sbereich): 
 

alte Eingangstür aus Holz, mit Lichtausschnitt, Hauseingang 
nicht zeitgemäß 
 

Dach: 
 

Dachkonstruktion: 
Holzdach 
 
Dachform: 
Satteldach m. hofseitigem Zwerchgiebel 
 
Dacheindeckung: 
Dachziegel (Ton) 
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3.3.4 Allgemeine technische Gebäudeausstattung 

Wasserinstallationen: 
 

zentrale Wasserversorgung über Anschluss an das öffentliche 
Trinkwassernetz 
 

Abwasserinstallationen: 
 

Ableitung in kommunales Abwasserkanalnetz 
 

Elektroinstallation: 
 

n.b. 
 

Heizung: 
 

n.b. 
 

Warmwasserversorgung: 
 

n.b. 
 

3.3.5 Raumausstattungen und Ausbauzustand 

3.3.5.1 Ausstattung 

Bodenbeläge: 
 

n.b. 
 

Wandbekleidungen: 
 

n.b. 
 

Deckenbekleidungen: 
 

n.b. 
 

Fenster: 
 

Einfachfenster aus Holz; 
tlw. Rollläden aus Kunststoff 
 

Türen: 
 

Zimmertüren: n.b. 
 

sanitäre Installation: 
 

n.b. 
 

 

3.3.6 Besondere Bauteile / Einrichtungen, Zustand des Gebäudes 

besondere Bauteile: 
 

keine 
 

besondere Einrichtungen: 
 

n.b. 
 

Besonnung und Belichtung: 
 

vermutlich ausreichend 
 

Bauschäden/Baumängel/Unterhaltungs-
stau: 
 

Schäden/Unterhaltungsstau an der Putzfassade, am Sichtfach-
werk und Dachüberstand, vermutlich am Innenausbau. 
 

Energetische und wirtschaftliche Beson-
derheiten: 
 

Es wird unterstellt- energetische Mängel (Kältebrücken- obere 
Geschossdecke, Kellerdecke etc.) Funktionstüchtigkeit der Ver-
sorgungsinstallation (Wasser, Heizung, Strom) fragwürdig. 
 

Allgemeinbeurteilung: 
 

Der bauliche Zustand ist erscheint befriedigend. Einfache Bau-
konstruktion und vermutlich einfacher Innenausbau. Bewohnbar-
keit nicht bekannt. 
 

 

3.4 Anbau an Nr. 12 / Bauteil 3 

Anbau an Nr. 12, KG- 2 Kellerräume, EG- 2 Zimmer; Ausgang zur Flachdachterrasse (Flst. 138/4), 
Baujahr: vermutlich 60er Jahre und früher, Umbau ca.1978 (lt. Plan), 
Bauart: massiv; 
Außenansicht: verputzt;  
Geschossdecken: Beton und Holzbalken; 
Dachform: flach geneigtes Satteldach; 
Dach aus: Holzgebälk, Tonziegel; 
Fenster: Einfachfenster; 
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Ausstattungsmerkmale: n.b. 
Zustand: grenzseitig verwitterter Außenputz, schadhaft, giebelseitig Schäden an der Fassadenvkldg. 

3.5 Außenanlagen 

Versorgungs- und Entwässerungsanlagen vom Hausanschluss bis an das öffentliche Netz, tlw. vorhandene 
einfache Hofbefestigung, unattraktiv, instandsetzungsbedürftig 
 

 

4 Ermittlung des Verkehrswerts 

4.1 Grundstücksdaten 

Nachfolgend wird der Verkehrswert für das mit einem Doppelwohnhaus- Haus 12 und 14, bebaute Grundstück 
in 64385 Reichelsheim, Mühlgasse 12,14 zum Wertermittlungsstichtag 25.08.2022 ermittelt. 

Grundstücksdaten: 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 
Reichelsheim 1880 2 

 

Gemarkung Flur Flurstück Fläche 
Reichelsheim 1 138/3 190 m² 

 

4.2 Verfahrenswahl mit Begründung 

4.2.1 Bewertungsrechtliche und bewertungstheoretische Vorbemerkungen 

4.2.1.1 Grundsätze zur Wahl der Wertermittlungsverfahren 

Nach § 194 BauGB wird der Verkehrswert (Marktwert) „durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf 

den sich die Ermittlung bezieht, im gewöhnlichen Geschäftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und 

tatsächlichen Eigenschaften, der sonstigen Beschaffenheit und der Lage des Grundstücks oder des sonstigen 

Gegenstands der Wertermittlung ohne Rücksicht auf ungewöhnliche oder persönliche Verhältnisse zu erzielen 

wäre.“  

Ziel jeder Verkehrswertermittlung ist es, einen möglichst marktkonformen Wert des Grundstücks (d. h. den 
wahrscheinlichsten Kaufpreis im nächsten Kauffall) zu bestimmen.  

Nach den Vorschriften der Immobilienwertermittlungsverordnung sind zur Ermittlung des Verkehrswerts grund-
sätzlich 

· das Vergleichswertverfahren, 

· das Ertragswertverfahren, 

· das Sachwertverfahren 

oder mehrere dieser Verfahren heranzuziehen (§ 6 Abs. 1 Satz 1 ImmoWertV 21). Die Verfahren sind nach 
der Art des Wertermittlungsobjekts, unter Berücksichtigung der im gewöhnlichen Geschäftsverkehr be-
stehenden Gepflogenheiten und den sonstigen Umständen des Einzelfalls, insbesondere der Eignung 
der zur Verfügung stehenden Daten, zu wählen; die Wahl ist zu begründen (§ 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV 
21). 

4.2.1.2 Allgemeine Kriterien für die Eignung der Wertermittlungsverfahren 

Entscheidende Kriterien für die Wahl der anzuwendenden Wertermittlungsverfahren sind:  

• Der Rechenablauf und die Einflussgrößen der Verfahren sollen den in diesem Grundstücksteilmarkt vor-
herrschenden Marktüberlegungen (Preisbildungsmechanismen) entsprechen. 

• Zur Bewertung bebauter Grundstücke sollten immer mindestens zwei möglichst weitgehend voneinan-
der unabhängige Wertermittlungsverfahren angewendet werden (§ 6 Abs. 4 ImmoWertV 21). Das 
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zweite Verfahren dient zur Überprüfung des ersten Verfahrensergebnisses. 

• Hauptaufgabe dieser Wertermittlung ist es, den Verkehrswert (Marktwert) i. S. d. § 194 BauGB, d. h. den 
im nächsten Kauffall am wahrscheinlichsten zu erzielenden Kaufpreis, möglichst zutreffend zu ermitteln. 
Diesbezüglich ist das Verfahren am geeignetsten und vorrangig zur Ableitung des Verkehrswerts heran-
zuziehen, dessen für marktkonforme Wertermittlungen erforderliche Daten (i. S. d. § 193 Abs. 5 
BauGB i. V. m. § 6 Abs. 1 Satz 2 ImmoWertV 21) am zuverlässigsten aus dem Grundstücksmarkt (d. h. 
aus vergleichbaren Kauffällen) abgeleitet wurden bzw. dem Sachverständigen zur Verfügung stehen. 

 

4.2.2 Zu den herangezogenen Verfahren 

4.2.2.1 Beschreibung des Bewertungsmodells der Bodenwertermittlung 

Der Bodenwert ist (auch in den Verfahren zur Bewertung bebauter Grundstücke – dort, getrennt vom Wert der 
Gebäude und der Außenanlagen) i. d. R. auf der Grundlage von Vergleichspreisen so zu ermitteln, wie er 
sich ergeben würde, wenn das Grundstück unbebaut wäre (§ 40 Abs. 1 ImmoWertV 21). 

Liegen geeignete Bodenrichtwerte vor, so können diese anstelle oder ergänzend zu den Vergleichspreisen 
zur Bodenwertermittlung herangezogen werden (§ 40 Abs. 2 ImmoWertV 21). 

Bodenrichtwerte sind zur Wertermittlung geeignet, wenn die Daten hinsichtlich Aktualität in Bezug auf den 
maßgeblichen Stichtag und hinsichtlich Repräsentativität den jeweiligen Grundstücksmarkt zutreffend abbil-
den und etwaige Abweichungen in den allgemeinen Wertverhältnissen sowie wertbeeinflussende Abweichun-
gen der Grundstücksmerkmale des Wertermittlungsobjekts berücksichtigt werden können (§ 9 Abs. 1 Im-
moWertV 21). Das setzt voraus, dass sie nach 

• den örtlichen Verhältnissen, 

• der Lage und 

• des Entwicklungszustandes gegliedert  

und 

• nach Art und Maß der baulichen Nutzung, 

• der Erschließungssituation sowie des beitragsrechtlichen Zustandes und 

• der jeweils vorherrschenden Grundstücksgestalt 

hinreichend bestimmt und mit der notwendigen Sorgfalt aus Kaufpreisen für vergleichbare unbebaute Grund-
stücke abgeleitet sind (§ 12 Abs. 2 und 3 ImmoWertV 21). 

Zur Ableitung und Veröffentlichung von Bodenrichtwerten aus realisierten Kaufpreisen sind die Gutachteraus-
schüsse verpflichtet (§ 193 Abs. 5 BauGB i. V. m. § 196 Abs. 1 Satz 1 BauGB). Der Bodenrichtwert ist bezogen 
auf den Quadratmeter der Grundstücksfläche (Dimension: €/m² Grundstücksfläche). 

Abweichungen des zu bewertenden Grundstücks vom Vergleichsgrundstück bzw. von dem Bodenrichtwert-
grundstück in den wertbeeinflussenden Merkmalen – wie Erschließungszustand, spezielle Lage, Art und Maß 
der baulichen Nutzung, Bodenbeschaffenheit, Grundstücksgestalt -, aber auch Abweichungen des Wertermitt-
lungsstichtags vom Kaufzeitpunkt der Vergleichsgrundstücke bzw. vom Stichtag, zu dem der Bodenrichtwert 
abgeleitet wurde, bewirken i. d. R. entsprechende Abweichungen seines Bodenwerts von dem Vergleichspreis 
bzw. dem Bodenrichtwert (§ 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 ImmoWertV 21). 

Für die anzustellende Bewertung liegt ein i. S. d. § 9 Abs. 1 ImmoWertV 21 i. V. m. § 196 Abs. 1 BauGB 
geeigneter und auch hinreichend gegliederter und bezüglich seiner wesentlichen Einflussfaktoren definierter 
Bodenrichtwert vor. Der vom Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner re-
lativen Richtigkeit (Vergleich mit den Bodenrichtwerten der angrenzenden Bodenrichtwertzonen) und seiner 
absoluten Höhe (Vergleich mit Bodenrichtwerten von in etwa lagegleichwertigen Bodenrichtwertzonen, auch 
aus anderen Gemeinden) auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die Bodenwertermittlung er-
folgt deshalb auf der Grundlage dieses Bodenrichtwerts, d. h. durch dessen Umrechnung auf die allgemeinen 
Wertermittlungsverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag und die Grundstücksmerkmale des Bewertungsob-
jekts (vgl. § 26 Abs. 2 i. V. m. § 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 ImmoWertV 21 und nachfolgender Abschnitt „Boden-
wertermittlung“ dieses Gutachtens). 

Für die anzustellende Bewertung liegt ein i. S. d. § 9 Abs. 1 ImmoWertV 21 i. V. m. § 196 Abs. 1 BauGB 
geeigneter, d. h. hinreichend gegliederter und bezüglich seiner wesentlichen Einflussfaktoren definierter 
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Bodenrichtwert vor. Der vom Gutachterausschuss veröffentlichte Bodenrichtwert wurde bezüglich seiner re-
lativen Richtigkeit (Vergleich mit den Bodenrichtwerten der angrenzenden Bodenrichtwertzonen) und seiner 
absoluten Höhe (Vergleich mit Bodenrichtwerten von in etwa lagegleichwertigen Bodenrichtwertzonen, auch 
aus anderen Gemeinden) auf Plausibilität überprüft und als zutreffend beurteilt. Die Bodenwertermittlung er-
folgt deshalb auf der Grundlage dieses Bodenrichtwerts, d. h. durch dessen Umrechnung auf die allgemeinen 
Wertermittlungsverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag und die Grundstücksmerkmale des Bewertungsob-
jekts (vgl. § 26 Abs. 2 i. V. m. § 9 Abs. 1 Sätze 2 und 3 ImmoWertV 21 und nachfolgender Abschnitt „Boden-
wertermittlung“ dieses Gutachtens). 

 

4.3 Bodenwertermittlung  

Bodenrichtwert mit Definition des Bodenrichtwertgrundstücks 

Der Bodenrichtwert beträgt für die Lage des Bewertungsgrundstücks (Zone 1) 150,00 €/m² zum Stichtag 
01.01.2022. Das Bodenrichtwertgrundstück ist wie folgt definiert: 

Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Art der baulichen Nutzung = gemischte Baufläche 
beitragsrechtlicher Zustand = frei 
Grundstücksfläche (f) = 900 m² 

 

Beschreibung des Bewertungsgrundstücks 

Wertermittlungsstichtag = 25.08.2022 
Entwicklungsstufe = baureifes Land 
Grundstücksfläche (f) = 190 m² 

 

Bodenwertermittlung des Bewertungsgrundstücks 

Nachfolgend wird der Bodenrichtwert an die allgemeinen Wertverhältnisse zum Wertermittlungsstichtag 
25.08.2022 und die wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmale des Bewertungsgrundstücks angepasst. 

I. Umrechnung des Bodenrichtwerts auf den beitragsfreien Zustand Erläuterung 

beitragsrechtlicher Zustand des Bodenrichtwerts  = frei  

beitragsfreier Bodenrichtwert  
(Ausgangswert für weitere Anpassung) 

 = 150,00 €/m²  

 

II. Zeitliche Anpassung des Bodenrichtwerts 

 Richtwertgrundstück Bewertungsgrundstück Anpassungsfaktor Erläuterung 

Stichtag 01.01.2022 25.08.2022  × 1,04 E1 

 

III. Anpassungen wegen Abweichungen in den wertbeeinflussenden Grundstücksmerkmalen 

Art der baulichen 
Nutzung 

gemischte Bauflä-
che 

  × 1,00  

lageangepasster beitragsfreier BRW am Wertermittlungsstichtag  = 156,00 €/m²  

Fläche (m²) 900 190  × 1,45 E2 

Entwicklungsstufe baureifes Land baureifes Land  × 1,00  

vorläufiger objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bo-
denrichtwert 

 = 226,20 €/m²  

 

IV. Ermittlung des Gesamtbodenwerts Erläuterung 

objektspezifisch angepasster beitragsfreier Bodenrichtwert   = 226,20 €/m²  

Fläche   × 190 m²  

beitragsfreier Bodenwert   = 42.978,00 €  
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rd.  43.000,00 € 
 

Der beitragsfreie Bodenwert beträgt zum Wertermittlungsstichtag 25.08.2022 insgesamt 43.000,00 €. 

4.3.1 Erläuterungen zur Bodenrichtwertanpassung 

E1 - Stichtagsanpassung 

Ermittlung des Anpassungsfaktors: 

Zugrunde gelegter Index: Index für Baureifes Land (Deutschland) 

 Datum Index  

Wertermittlungsstichtag 25.08.2022 221,00 

BRW-Stichtag 01.01.2022 212,30 

 

Anpassungsfaktor (Stichtag) = Index(Wertermittlungsstichtag) / Index(BRW-Stichtag) = 1,04  

 

E2 

Grundsätzlich gilt: Je kleiner eine Grundstücksfläche ist, umso geringer ist der absolute Bodenwert. Damit 
steigt aber auch die Nachfrage nach dem Grundstück, was einen höheren relativen Bodenwert zur Folge hat. 
D. h. der relative Bodenwert steht in einem funktionalen Zusammenhang zur Grundstücksfläche. 

Die Umrechnung von der Grundstücksfläche des BRW-Grundstücks auf die Grundstücksfläche des Bewer-
tungsgrundstücks erfolgt unter Verwendung der in [1], Kapitel 3.10.2 mitgeteilten nicht (GFZ-bereinigten Um-
rechnungskoeffizienten. 

Ermittlung des Anpassungsfaktors: 

Zugrunde gelegte Methodik: individuell (nicht GFZ bereinigt) 

Objektart: Ein- und Zweifamilienwohnhaus (freistehend) 

Einwohnerzahl: 8.500 

 Fläche Koeffizient  

Bewertungsobjekt 190,00 1,45 

Vergleichsobjekt 900,00 1,00 

 

Anpassungsfaktor = Koeffizient(Bewertungsobjekt) / Koeffizient(Vergleichsobjekt) = 1,45  

 

4.4 Sachwertermittlung  

4.4.1 Das Sachwertmodell der Immobilienwertermittlungsverordnung 

Das Modell der Verkehrswertermittlung im Sachwertverfahren ist in den §§ 35 – 39 ImmoWertV 21 beschrie-
ben. 

Der Sachwert wird demnach aus der Summe des Bodenwerts, den vorläufigen Sachwerten der auf dem 
Grundstück vorhandenen baulichen Anlagen (wie Gebäude und bauliche Außenanlagen) sowie der sonstigen 
(nicht baulichen) Anlagen (vgl. § 35 Abs. 2 ImmoWertV 21) und ggf. den Auswirkungen der zum Wertermitt-
lungsstichtag vorhandenen besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmale abgeleitet. 

Der Bodenwert ist getrennt vom Sachwert der baulichen und sonstigen Anlagen i. d. R. im Vergleichswertver-
fahren nach den §§ 24 – 26 ImmoWertV 21 grundsätzlich so zu ermitteln, wie er sich ergeben würde, wenn 
das Grundstück unbebaut wäre. 

Der vorläufige Sachwert der baulichen Anlagen (inkl. besonderer Bauteile, besonderer (Betriebs)Einrichtungen 
und sonstiger Vorrichtungen) ist auf der Grundlage durchschnittlicher Herstellungskosten unter Berücksichti-
gung der jeweils individuellen Merkmale, wie z. B. Objektart, Gebäudestandard und Restnutzungsdauer (Al-
terswertminderung) abzuleiten. 
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Der vorläufige Sachwert der Außenanlagen wird, sofern dieser nicht bereits anderweitig miterfasst worden ist, 
entsprechend der Vorgehensweise für die Gebäude i. d. R. auf der Grundlage von durchschnittlichen Herstel-
lungskosten, Erfahrungssätzen oder hilfsweise durch sachverständige Schätzung (vgl. § 37 ImmoWertV 21) 
ermittelt. 

Die Summe aus Bodenwert, vorläufigem Sachwert der baulichen Anlagen und vorläufigem Sachwert der bau-
lichen Außenanlagen und sonstigen Anlagen ergibt den vorläufigen Sachwert des Grundstücks. 

Der so rechnerisch ermittelte vorläufige Sachwert ist anschließend hinsichtlich seiner Realisierbarkeit auf dem 
örtlichen Grundstücksmarkt zu beurteilen. Zur Berücksichtigung der Marktlage (allgemeine Wertverhältnisse) 
ist i. d. R. eine Marktanpassung mittels Sachwertfaktor erforderlich. Diese sind durch Nachbewertungen, d. h. 
aus den Verhältnissen von realisierten Vergleichskaufpreisen und für diese Vergleichsobjekte berechnete vor-
läufige Sachwerte (= Substanzwerte) zu ermitteln. Die „Marktanpassung“ des vorläufigen Sachwerts an die 
Lage auf dem örtlichen Grundstücksmarkt führt im Ergebnis erst zum marktangepassten vorläufigen Sachwert 
des Grundstücks und stellt damit den „wichtigsten Rechenschritt“ innerhalb der Sachwertermittlung dar. 

Das Sachwertverfahren ist insbesondere durch die Verwendung des Sachwertfaktors ein Preisvergleich, 
bei dem vorrangig der Zeitwert der Substanz (Boden + Gebäude + Außenanlagen + sonstige Anlagen) den 
Vergleichsmaßstab bildet. 

Der Sachwert ergibt sich aus dem marktangepassten vorläufigen Sachwert nach Berücksichtigung ggf. vor-
handener besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale (vgl. § 35 Abs. 4 ImmoWertV 21). 

4.4.2 Erläuterungen der bei der Sachwertberechnung verwendeten Begriffe 

Herstellungskosten (§ 36 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Die durchschnittlichen Herstellungskosten der baulichen Anlagen werden durch Multiplikation der Gebäude-
fläche (m²) des (Norm)Gebäudes mit Normalherstellungskosten (NHK) für vergleichbare Gebäude ermittelt. 
Den so ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten sind noch die Werte von besonders zu veranschla-
genden Bauteilen und besonderen (Betriebs) Einrichtungen hinzuzurechnen. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) beschreibt im Allgemeinen das Verhältnis der durchschnittlichen 
örtlichen zu den bundesdurchschnittlichen Baukosten. Durch ihn sollen die durchschnittlichen Herstellungs-
kosten an das örtliche Baukostenniveau angepasst werden. Gemäß § 36 Abs. 3 ImmoWertV 21 ist der Regi-
onalfaktor ein bei der Ermittlung des Sachwertfaktors festgelegter Modellparameter. 

Normalherstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) basieren auf Auswertungen von reinen Baukosten für Gebäude mit an-
nähernd gleichem Ausbau- und Gebäudestandard. Sie werden für die Wertermittlung auf ein einheitliches 
Index-Basisjahr zurückgerechnet. Durch die Verwendung eines einheitlichen Basisjahres ist eine hinreichend 
genaue Bestimmung des Wertes möglich, da der Gutachter über mehrere Jahre hinweg mit konstanten Grund-
werten arbeitet und diesbezüglich gesicherte Erfahrungen, insbesondere hinsichtlich der Einordnung des je-
weiligen Bewertungsobjekts in den Gesamtgrundstücksmarkt sammeln kann. 

Die Normalherstellungskosten besitzen überwiegend die Dimension „€/m² Brutto-Grundfläche“ oder „€/m² 
Wohnfläche“ des Gebäudes und verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer. 

Normobjekt, besonders zu veranschlagende Bauteile 

Bei der Ermittlung der Gebäudeflächen werden einige den Gebäudewert wesentlich beeinflussenden Gebäu-
deteile nicht erfasst. Das Gebäude ohne diese Bauteile wird in dieser Wertermittlung mit „Normobjekt“ be-
zeichnet. Zu diesen bei der Grundflächenberechnung nicht erfassten Gebäudeteilen gehören insbesondere 
Kelleraußentreppen, Eingangstreppen und Eingangsüberdachungen, u. U. auch Balkone und Dachgauben. 

Der Wert dieser Gebäudeteile ist deshalb zusätzlich zu den für das Normobjekt ermittelten durchschnittlichen 
Herstellungskosten (i. d. R. errechnet als „Normalherstellungskosten x Fläche“) durch Wertzuschläge beson-
ders zu berücksichtigen. 

Besondere Einrichtungen 

Die NHK berücksichtigen definitionsgemäß nur Gebäude mit – wie der Name bereits aussagt – normalen, d. 
h. üblicherweise vorhandenen bzw. durchschnittlich wertvollen Einrichtungen. Im Bewertungsobjekt vorhan-
dene und den Gebäudewert erhöhende besondere Einrichtungen sind deshalb zusätzlich zu dem mit den NHK 
ermittelten durchschnittlichen Herstellungskosten (oder Zeitwert) des Normobjektes zu berücksichtigen. 

Unter besonderen Einrichtungen sind deshalb innerhalb der Gebäude vorhandene Ausstattungen und i. d. R. 
fest mit dem Gebäude verbundene Einrichtungen zu verstehen, die in vergleichbaren Gebäuden nicht vorhan-
den sind. Diese wurden deshalb auch nicht bei der Festlegung des Gebäudestandards miterfasst und 
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demzufolge bei der Ableitung der Normalherstellungskosten nicht berücksichtigt (z. B. Sauna im Einfamilien-
haus). 

Befinden sich die besonderen Einrichtungen in Geschäfts-, Gewerbe- und Industriegebäuden, spricht man 
auch von besonderen Betriebseinrichtungen. 

Baunebenkosten (Anlage 4 Nr. I.1. Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Die Normalherstellungskosten umfassen u. a. auch die Baunebenkosten (BNK), welche als „Kosten für Pla-
nung, Baudurchführung, behördliche Prüfung und Genehmigungen“ definiert sind. 

Die Baunebenkosten sind daher in den hier angesetzten durchschnittlichen Herstellungskosten bereits enthal-
ten. 

Alterswertminderung (§ 38 ImmoWertV 21) 

Die Wertminderung der Gebäude wegen Alters (Alterswertminderung) wird i. d. R. nach dem linearen Ab-
schreibungsmodell auf der Basis der ermittelten Restnutzungsdauer (RND) des Gebäudes und der jeweils 
modellhaft anzusetzenden Gesamtnutzungsdauer (GND) vergleichbarer Gebäude ermittelt.  

Restnutzungsdauer (§ 4 i. V. m. § 12 Abs. 5 ImmoWertV 21) 

Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ordnungsgemäßer 
Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Als Restnutzungsdauer ist in erster 
Näherung die Differenz aus 'üblicher Gesamtnutzungsdauer' abzüglich 'tatsächlichem Lebensalter am Wer-
termittlungsstichtag' zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlängert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), 
wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnahmen durchgeführt wurden oder in den 
Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Beseitigung des Unterhaltungsstaus sowie zur 
Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unterstellt werden. 

Gesamtnutzungsdauer 

Die Gesamtnutzungsdauer (GND) bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei ord-
nungsgemäßer Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet üblicherweise wirtschaftlich genutzt werden kann. 
Sie ergibt sich aus der Art der baulichen Anlage und dem den Wertermittlungsdaten zugrunde liegenden Mo-
dell.  

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Unter den besonderen objektspezifischen Grundstücksmerkmalen versteht man alle vom üblichen Zustand 
vergleichbarer Objekte abweichenden individuellen Eigenschaften des Bewertungsobjekts (z. B. Abweichun-
gen vom normalen baulichen Zustand, eine wirtschaftliche Überalterung, insbesondere Baumängel und 
Bauschäden (siehe nachfolgende Erläuterungen), grundstücksbezogene Rechte und Belastungen oder Ab-
weichungen von den marktüblich erzielbaren Erträgen). 

Baumängel und Bauschäden (§ 8 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Baumängel sind Fehler, die dem Gebäude i. d. R. bereits von Anfang an anhaften – z. B. durch mangelhafte 
Ausführung oder Planung. Sie können sich auch als funktionale oder ästhetische Mängel durch die Weiterent-
wicklung des Standards oder Wandlungen in der Mode einstellen. 

Bauschäden sind auf unterlassene Unterhaltungsaufwendungen, auf nachträgliche äußere Einwirkungen oder 
auf Folgen von Baumängeln zurückzuführen. 

Für behebbare Schäden und Mängel werden die diesbezüglichen Wertminderungen auf der Grundlage der 
Kosten geschätzt, die zu ihrer Beseitigung aufzuwenden sind. Die Schätzung kann durch pauschale Ansätze 
oder auf der Grundlage von auf Einzelpositionen bezogenen Kostenermittlungen erfolgen. 

Der Bewertungssachverständige kann i. d. R. die wirklich erforderlichen Aufwendungen zur Herstellung eines 
normalen Bauzustandes nur überschlägig schätzen, da 

• nur zerstörungsfrei – augenscheinlich untersucht wird, 

• grundsätzlich keine Bauschadensbegutachtung erfolgt (dazu ist die Beauftragung eines Sachverständigen 
für Schäden an Gebäuden notwendig). 

Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Angaben in dieser Verkehrswertermittlung allein aufgrund 
der Mitteilung von Auftraggeber, Mieter etc. und darauf basierenden Inaugenscheinnahme beim Ortstermin 
ohne jegliche differenzierte Bestandsaufnahme, technischen, chemischen o. ä. Funktionsprüfungen, Vorpla-
nung und Kostenschätzung angesetzt sind. 

Außenanlagen 

Dies sind außerhalb der Gebäude befindliche mit dem Grundstück fest verbundene bauliche Anlagen (insbe-
sondere Ver- und Entsorgungsanlagen von der Gebäudeaußenwand bis zur Grundstücksgrenze, 
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Einfriedungen, Wegebefestigungen) und nicht bauliche Anlagen (insbesondere Gartenanlagen). 

Sachwertfaktor (§ 21 Abs. 3 ImmoWertV 21) 

Ziel aller in der ImmoWertV 21 beschriebenen Wertermittlungsverfahren ist es, den Verkehrswert, d. h. den 
am Markt durchschnittlich (d. h. am wahrscheinlichsten) zu erzielenden Preis zu ermitteln. 

Das herstellungskostenorientierte Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ ist in aller Regel nicht mit hierfür 
gezahlten Marktpreisen identisch. Deshalb muss das Rechenergebnis „vorläufiger Sachwert“ (= Substanzwert 
des Grundstücks) an den Markt, d. h. an die für vergleichbare Grundstücke realisierten Kaufpreise angepasst 
werden. Das erfolgt mittels des sog. objektspezifisch angepassten Sachwertfaktors. 

Der Begriff des Sachwertfaktors ist in § 21 Abs. 3 ImmoWertV 21 erläutert. Seine Position innerhalb der Sach-
wertermittlung regelt § 7 Abs. 1 ImmoWertV 21. Diese ergibt sich u. a. aus der Praxis, in der Sachwertfaktoren 
aus im Wesentlichen schadensfreien Objekten abgeleitet werden. Umgekehrt muss deshalb auch in der Wer-
termittlung der Sachwertfaktor auf den vorläufigen Sachwert des fiktiv schadensfreien Objekts (bzw. des Ob-
jekts zunächst ohne Berücksichtigung besonderer objektspezifischer Grundstücksmerkmale) angewendet 
werden. Erst anschließend dürfen besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale durch Zu- bzw. Ab-
schläge am marktangepassten vorläufigen Sachwert berücksichtigt werden. Durch diese Vorgehensweise wird 
die in der Wertermittlung erforderliche Modellkonformität beachtet. Der Sachwertfaktor ist das durchschnittli-
che Verhältnis aus Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden, nach den Vorschriften der ImmoWertV 21 
ermittelten „vorläufigen Sachwerte“ (= Substanzwerte). Er wird vorrangig gegliedert nach der Objektart (er ist 
z. B. für Einfamilienhausgrundstücke anders als für Geschäftsgrundstücke), der Region (er ist z. B. in wirt-
schaftsstarken Regionen mit hohem Bodenwertniveau höher als in wirtschaftsschwachen Regionen) und der 
Objektgröße.  

Durch die sachrichtige Anwendung des aus Kaufpreisen für vergleichbare Objekte abgeleiteten Sachwertfak-
tors ist das Sachwertverfahren ein echtes Vergleichspreisverfahren. 

Marktübliche Zu- oder Abschläge (§ 7 Abs. 2 ImmoWertV 21) 

Lassen sich die allgemeinen Wertverhältnisse bei Verwendung der Sachwertfaktoren auch durch eine Anpas-
sung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen, ist zur Ermitt-
lung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch marktübliche Zu- 
oder Abschläge erforderlich. 
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4.4.3 Sachwertberechnung 

Gebäudebezeichnung Haushälfte Nr. 14 Haushälfte Nr. 12 Anbau an Nr. 12 

Berechnungsbasis    

• Brutto-Grundfläche (BGF)  125,00 m²  156,00 m²  100,00 m² 

Baupreisindex (BPI) 25.08.2022 (2010 = 100)  163,5  163,5  163,5 

Normalherstellungskosten      

• NHK im Basisjahr (2010)  520,00 €/m² BGF  556,00 €/m² BGF  718,00 €/m² BGF 

• NHK am Wertermittlungsstichtag  850,20 €/m² BGF  909,06 €/m² BGF  1.173,93 €/m² 
BGF 

Herstellungskosten     

• Normgebäude  106.275,00 €  141.813,36 €  117.393,00 € 

• Zu-/Abschläge  5.300,00 €  7.100,00 €  5.900,00 € 

• besondere Bauteile         

• besondere Einrichtungen         

Regionalfaktor  1,04  1,04  1,04 

Gebäudeherstellungskosten  116.038,00 €  154.869,89 €  128.224,72 € 

Alterswertminderung    

• Modell  linear  linear  linear 

• Gesamtnutzungsdauer (GND) 

• Restnutzungsdauer (RND) 

 62 Jahre 
 16 Jahre 

 64 Jahre 
 12 Jahre 

 64 Jahre 
 12 Jahre 

• prozentual  74,19 %  81,25 %  81,25 % 

• Faktor  0,2581  0,1875  0,1875 

Zeitwert    

• Gebäude (bzw. Normgebäude)  29.949,41 €  29.038,10 €  24.042,13 € 

• besondere Bauteile     2.500,00 €   

• besondere Einrichtungen         

vorläufiger Gebäudesachwert  29.949,41 €  31.538,10 €  24.042,13 € 
 

vorläufige Gebäudesachwerte insgesamt  85.529,64 € 
vorläufiger Sachwert der Außenanlagen + 1.500,00 € 

vorläufiger Sachwert der Gebäude und Außenanlagen = 87.029,64 € 
Bodenwert (vgl. Bodenwertermittlung) + 43.000,00 € 

vorläufiger Sachwert = 130.029,64 € 
Sachwertfaktor (Marktanpassung) × 1,35 

marktübliche Zu- oder Abschläge  + 0,00 € 

marktangepasster vorläufiger Sachwert  = 175.540,01 € 
besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale − 65.692,00 € 

(marktangepasster) Sachwert  = 109.848,01 € 
 rd. 110.000,00 € 

 

4.4.4 Erläuterung zur Sachwertberechnung 

 

Berechnungsbasis 

Die Berechnung der Gebäudeflächen (Brutto-Grundflächen (BGF) oder Wohnflächen (WF)) wurde von mir 
durchgeführt. Die Berechnungen weichen modellbedingt teilweise von der diesbezüglichen Vorschrift (DIN 277 
– Ausgabe 2005 bzw. WoFlV) ab; sie sind deshalb nur als Grundlage dieser Wertermittlung verwendbar. Die 
Abweichungen bestehen daher insbesondere in wertbezogenen Modifizierungen (vgl. [2], Teil 1, Kapitel 16 
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und 17); 

bei der BGF z. B. 

• (Nicht)Anrechnung der Gebäudeteile c (z. B. Balkone) und 

• Anrechnung von (ausbaubaren aber nicht ausgebauten) Dachgeschossen; 

bei der WF z. B. 

• Nichtanrechnung der Terrassenflächen. 

Herstellungskosten 

Die Normalherstellungskosten (NHK) werden nach den Ausführungen in der Wertermittlungsliteratur und den 
Erfahrungen des Sachverständigen auf der Basis der Preisverhältnisse im Basisjahr angesetzt. Der Ansatz 
der NHK ist aus [1], Kapitel 3.01.1 entnommen. 

 
Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: 
Doppelhaushälfte Nr. 14 

Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 
 [%] 1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0 % 1,0     

Dach 15,0 %  1,0    

Fenster und Außentüren 11,0 %  1,0    

Innenwände und -türen 11,0 % 1,0     

Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 % 1,0     

Fußböden 5,0 %  1,0    

Sanitäreinrichtungen 9,0 % 1,0     

Heizung 9,0 % 1,0     

Sonstige technische Ausstattung 6,0 %  0,5 0,5   

insgesamt 100,0 % 63,0 % 34,0 % 3,0 % 0,0 % 0,0 % 
 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 

Außenwände 

Standardstufe 1  
Holzfachwerk, Ziegelmauerwerk; Fugenglattstrich, Putz, Verkleidung mit Faserzement-
platten, Bitumenschindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deutlich nicht 
zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1980) 

Dach 

Standardstufe 2  
einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße 
Dachdämmung (vor ca. 1995) 

Fenster und Außentüren  

Standardstufe 2 
Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Haustür mit nicht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor 
ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 1 
Fachwerkwände, einfache Putze/Lehmputze, einfache Kalkanstriche; Füllungstüren, 
gestrichen, mit einfachen Beschlägen ohne Dichtungen 

Deckenkonstruktion und Treppen 

Standardstufe 1 
Holzbalkendecken ohne Füllung, Spalierputz; Weichholztreppen in einfacher Art und 
Ausführung; kein Trittschallschutz 

Fußböden 

Standardstufe 2 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 1 
einfaches Bad mit Stand-WC, ; Installation auf Putz, Ölfarbenanstrich, einfache PVC-
Bodenbeläge 
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Heizung 

Standardstufe 1 Einzelöfen, Schwerkraftheizung 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 2 wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen 

Standardstufe 3 
zeitgemäße Anzahl an Steckdosen und Lichtauslässen, Zählerschrank (ab ca. 1985) 
mit Unterverteilung und Kippsicherungen 

 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Doppelhaushälfte Nr. 14 
Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser 
Anbauweise: Doppel- und Reihenendhäuser 
Gebäudetyp: KG, EG, ausgebautes DG 

 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte  
NHK 2010 

relativer  
Gebäudestan-

dardanteil 

relativer  
NHK 2010-Anteil 

 [€/m² BGF] [%] [€/m² BGF] 

1 615,00  63,0 387,45 
2 685,00  34,0 232,90 
3 785,00  3,0 23,55 
4 945,00  0,0 0,00 
5 1.180,00  0,0 0,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  =  643,90 
 gewogener Standard = 1,4 

 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 

 
Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren 
gewogene, standardbezogene NHK 2010 643,90 €/m² BGF 
Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Anlage 4 zu § 12 Abs. 5 Satz 3 Im-
moWertV 21 
  (fehlender) Drempel bei ausgebautem DG × 0,95 

Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Sprengnetter 
  Fachwerkhäuser (Nadelholz) × 0,85 

 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 519,95 €/m² BGF 
 rd. 520,00 €/m² BGF 

 

 
Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: 
Doppelhaushälfte Nr. 12 

Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 
 [%] 1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0 % 0,3 0,7    

Dach 15,0 %  1,0    

Fenster und Außentüren 11,0 %  1,0    

Innenwände und -türen 11,0 %  1,0    
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Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 %  1,0    

Fußböden 5,0 %  1,0    

Sanitäreinrichtungen 9,0 %  1,0    

Heizung 9,0 % 1,0     

Sonstige technische Ausstattung 6,0 %  1,0    

insgesamt 100,0 % 15,9 % 84,1 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 

Außenwände 

Standardstufe 1  
Holzfachwerk, Ziegelmauerwerk; Fugenglattstrich, Putz, Verkleidung mit Faserzement-
platten, Bitumenschindeln oder einfachen Kunststoffplatten; kein oder deutlich nicht 
zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1980) 

Standardstufe 2  
ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und ge-
strichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995) 

Dach 

Standardstufe 2  
einfache Betondachsteine oder Tondachziegel, Bitumenschindeln; nicht zeitgemäße 
Dachdämmung (vor ca. 1995) 

Fenster und Außentüren  

Standardstufe 2 
Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Haustür mit nicht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor 
ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 2 
massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z.B. Holz-
ständerwände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargen 

Deckenkonstruktion und Treppen 

Standardstufe 2 
Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken; Stahl- oder Hartholztreppen in einfa-
cher Art und Ausführung 

Fußböden 

Standardstufe 2 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 2 
1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne; einfache Wand- und Bodenfliesen, teilweise 
gefliest 

Heizung 

Standardstufe 1 Einzelöfen, Schwerkraftheizung 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 2 wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen 
 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Doppelhaushälfte Nr. 12 

Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser 
Anbauweise: Doppel- und Reihenendhäuser 
Gebäudetyp: KG, EG, OG, nicht ausgebautes DG 

 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte  
NHK 2010 

relativer  
Gebäudestan-

dardanteil 

relativer  
NHK 2010-Anteil 

 [€/m² BGF] [%] [€/m² BGF] 

1 535,00  15,9 85,07 
2 595,00  84,1 500,39 
3 685,00  0,0 0,00 



 Az.: 23 K 20/21  

 

 
  Seite 24 von 45 

 

4 825,00  0,0 0,00 
5 1.035,00  0,0 0,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  =  585,46 
 gewogener Standard = 1,8 

 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 

 
Berücksichtigung der erforderlichen Korrektur- und Anpassungsfaktoren 
gewogene, standardbezogene NHK 2010 585,46 €/m² BGF 
Korrektur- und Anpassungsfaktoren gemäß Anlage 4 zu § 12 Abs. 5 Satz 3 Im-
moWertV 21 
  (fehlender) Drempel bei ausgebautem DG × 0,95 

 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 556,19 €/m² BGF 
 rd. 556,00 €/m² BGF 

 

 
Ermittlung der Normalherstellungskosten bezogen auf das Basisjahr 2010 (NHK 2010) für das Gebäude: 
Anbau an Nr. 12 

Ermittlung des Gebäudestandards: 

Bauteil Wägungsanteil Standardstufen 
 [%] 1 2 3 4 5 

Außenwände 23,0 %  1,0    

Dach 15,0 % 1,0     

Fenster und Außentüren 11,0 %  1,0    

Innenwände und -türen 11,0 %  1,0    

Deckenkonstruktion und Treppen 11,0 %  1,0    

Fußböden 5,0 %  1,0    

Sanitäreinrichtungen 9,0 %  1,0    

Heizung 9,0 % 1,0     

Sonstige technische Ausstattung 6,0 %  1,0    

insgesamt 100,0 % 24,0 % 76,0 % 0,0 % 0,0 % 0,0 % 
 

Beschreibung der ausgewählten Standardstufen 

Außenwände 

Standardstufe 2  
ein-/zweischaliges Mauerwerk, z.B. Gitterziegel oder Hohlblocksteine; verputzt und ge-
strichen oder Holzverkleidung; nicht zeitgemäßer Wärmeschutz (vor ca. 1995) 

Dach 

Standardstufe 1  Dachpappe, Faserzementplatten / Wellplatten; keine bis geringe Dachdämmung 

Fenster und Außentüren  

Standardstufe 2 
Zweifachverglasung (vor ca. 1995); Haustür mit nicht zeitgemäßem Wärmeschutz (vor 
ca. 1995) 

Innenwände und -türen 

Standardstufe 2 
massive tragende Innenwände, nicht tragende Wände in Leichtbauweise (z.B. Holz-
ständerwände mit Gipskarton), Gipsdielen; leichte Türen, Stahlzargen 

Deckenkonstruktion und Treppen 

Standardstufe 2 
Holzbalkendecken mit Füllung, Kappendecken; Stahl- oder Hartholztreppen in einfa-
cher Art und Ausführung 

Fußböden 
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Standardstufe 2 Linoleum-, Teppich-, Laminat- und PVC-Böden einfacher Art und Ausführung 

Sanitäreinrichtungen 

Standardstufe 2 
1 Bad mit WC, Dusche oder Badewanne; einfache Wand- und Bodenfliesen, teilweise 
gefliest 

Heizung 

Standardstufe 1 Einzelöfen, Schwerkraftheizung 

Sonstige technische Ausstattung 

Standardstufe 2 wenige Steckdosen, Schalter und Sicherungen 
 

Bestimmung der standardbezogenen NHK 2010 für das Gebäude: 
Anbau an Nr. 12 

Nutzungsgruppe: Ein- und Zweifamilienhäuser 
Anbauweise: Doppel- und Reihenendhäuser 
Gebäudetyp: KG, EG, FD oder flach geneigtes Dach 

 

Berücksichtigung der Eigenschaften des zu bewertenden Gebäudes 

Standardstufe tabellierte  
NHK 2010 

relativer  
Gebäudestan-

dardanteil 

relativer  
NHK 2010-Anteil 

 [€/m² BGF] [%] [€/m² BGF] 

1 665,00  24,0 159,60 
2 735,00  76,0 558,60 
3 845,00  0,0 0,00 
4 1.020,00  0,0 0,00 
5 1.275,00  0,0 0,00 

 gewogene, standardbezogene NHK 2010  =  718,20 
 gewogener Standard = 1,8 

 

Die Ermittlung des gewogenen Standards erfolgt durch Interpolation des gewogenen NHK-Werts zwischen die 
tabellierten NHK. 

 

NHK 2010 für das Bewertungsgebäude = 718,20 €/m² BGF 
 rd. 718,00 €/m² BGF 

 

Baupreisindex 

Die Anpassung der NHK aus dem Basisjahr an die Preisverhältnisse am Wertermittlungsstichtag erfolgt mittels 
dem Verhältnis aus dem Baupreisindex am Wertermittlungsstichtag und dem Baupreisindex im Basisjahr (= 
100). Der vom Statistischen Bundesamt veröffentlichte Baupreisindex ist auch in [1], Kapitel 4.04.1 abgedruckt. 
Der Baupreisindex zum Wertermittlungsstichtag wird bei zurückliegenden Stichtagen aus Jahreswerten inter-
poliert und bei aktuellen Wertermittlungsstichtagen, für die noch kein amtlicher Index vorliegt, wird der zuletzt 
veröffentlichte Indexstand zugrunde gelegt. 

Zu-/Abschläge zu den Herstellungskosten 

Hier werden Zu- bzw. Abschläge zu den Herstellungskosten des Normgebäudes berücksichtigt. Diese sind 
aufgrund zusätzlichem bzw. mangelndem Gebäudeausbau des zu bewertenden Gebäudes gegenüber dem 
Ausbauzustand des Normgebäudes erforderlich (bspw. Keller- oder Dachgeschossteilausbau). 

Gebäude: Doppelhaushälfte Nr. 14 

Bezeichnung Zu-/Abschlag 

Denkmalgerechte Mehrkosten, 5% der Herstellungskosten  rd. 5.300,00 € 

Summe 5.300,00 € 
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Gebäude: Doppelhaushälfte Nr. 12 

Bezeichnung Zu-/Abschlag 

Denkmalgerechte Mehrkosten, 5% der Herstellungskosten  rd. 7.100,00 € 

Summe 7.100,00 € 
 

Gebäude: Anbau an Nr. 12 

Bezeichnung Zu-/Abschlag 

Mehrkosten denkmalgerechte Materialien 5% d. Herstellungskosen  rd. 5.900,00 € 

Summe 5.900,00 € 
 

Normobjekt, besonders zu veranschlagende Bauteile 

Die in der Gebäudeflächen- bzw. Rauminhaltsberechnung nicht erfassten und damit in den durchschnittlichen 
Herstellungskosten des Normgebäudes nicht berücksichtigten wesentlich wertbeeinflussenden besonderen 
Bauteile werden einzeln erfasst. Danach erfolgen bauteilweise getrennte aber pauschale Herstellungskosten- 
bzw. Zeitwertzuschläge in der Höhe, wie dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr entspricht. Grundlage die-
ser Zuschlagsschätzungen sind die in [1], Kapitel 3.01.4 angegebenen Erfahrungswerte für durchschnittliche 
Herstellungskosten für besondere Bauteile. Bei älteren und/oder schadhaften und/oder nicht zeitgemäßen be-
sonderen Bauteilen erfolgt die Zeitwertschätzung unter Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Gebäude: Doppelhaushälfte Nr. 12 

besondere Bauteile Herstellungskosten Zeitwert (inkl. BNK) 

Zwerchgiebel, Zuschlag  2.500,00 € 

Summe  2.500,00 € 
 

Besondere Einrichtungen 

Die besonderen (Betriebs)Einrichtungen werden einzeln erfasst und einzeln pauschal in ihren Herstellungs-
kosten bzw. ihrem Zeitwert geschätzt, jedoch nur in der Höhe, wie dies dem gewöhnlichen Geschäftsverkehr 
entspricht. Grundlage sind die in [1], Kapitel 3.01.3 angegebenen Erfahrungswerte der durchschnittlichen Her-
stellungskosten für besondere (Betriebs)Einrichtungen. 

Baukostenregionalfaktor 

Der Regionalfaktor (Baukostenregionalfaktor) ist eine Modellgröße im Sachwertverfahren. Aufgrund der Mo-
dellkonformität (vgl. § 10 Abs. 1 ImmoWertV 21) wird bei der Sachwertberechnung der Regionalfaktor ange-
setzt, der auch bei der Ermittlung des Sachwertfaktors zugrunde lag. 

Baunebenkosten 

Die Baunebenkosten (BNK) enthalten insbesondere Kosten für Planung, Baudurchführung, behördliche Prü-
fungen und Genehmigungen. Sie sind in den angesetzten NHK 2010 bereits enthalten. 

Außenanlagen 

Die wesentlich wertbeeinflussenden Außenanlagen wurden im Ortstermin getrennt erfasst und einzeln pau-
schal in ihrem vorläufigen Sachwert geschätzt. Grundlage sind die in [1], Kapitel 3.01.5 angegebenen Erfah-
rungswerte für durchschnittliche Herstellungskosten. Die Außenanlagen können auch hilfsweise sachverstän-
dig geschätzt werden. Bei älteren und/oder schadhaften Außenanlagen erfolgt die Sachwertschätzung unter 
Berücksichtigung diesbezüglicher Abschläge. 

Außenanlagen vorläufiger Sachwert (inkl. 
BNK) 

Ver- und Entsorgungsleitungen, pauschal 1.500,00 € 

Summe 1.500,00 € 
 

Gesamtnutzungsdauer 

Die übliche wirtschaftliche Nutzungsdauer = Gesamtnutzungsdauer (GND) ergibt sich aus der für die Bestim-
mung der NHK gewählten Gebäudeart sowie dem Gebäudeausstattungsstandard. Sie ist deshalb wertermitt-
lungstechnisch dem Gebäudetyp zuzuordnen und ebenfalls aus [1], Kapitel 3.02.5 entnommen. 

Ermittlung der standardbezogenen GND für das Gebäude: Doppelhaushälfte Nr. 14  
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Die GND wird mit Hilfe des Gebäudestandards aus den für die gewählte Gebäudeart und den Standards ta-
bellierten üblichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt. 

Standard 1 2 3 4 5 

übliche GND [Jahre] 60 65 70 75 80 

 
Die standardbezogene Gesamtnutzungsdauer bei einem Gebäudestandard von 1,4 beträgt demnach rd. 62 
Jahre. 
Ermittlung der standardbezogenen GND für das Gebäude: Doppelhaushälfte Nr. 12  

Die GND wird mit Hilfe des Gebäudestandards aus den für die gewählte Gebäudeart und den Standards ta-
bellierten üblichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt. 

Standard 1 2 3 4 5 

übliche GND [Jahre] 60 65 70 75 80 

 
Die standardbezogene Gesamtnutzungsdauer bei einem Gebäudestandard von 1,8 beträgt demnach rd. 64 
Jahre. 
Ermittlung der standardbezogenen GND für das Gebäude: Anbau an Nr. 12  

Die GND wird mit Hilfe des Gebäudestandards aus den für die gewählte Gebäudeart und den Standards ta-
bellierten üblichen Gesamtnutzungsdauern bestimmt. 

Standard 1 2 3 4 5 

übliche GND [Jahre] 60 65 70 75 80 

 
Die standardbezogene Gesamtnutzungsdauer bei einem Gebäudestandard von 1,8 beträgt demnach rd. 64 
Jahre. 

Restnutzungsdauer 

Als Restnutzungsdauer ist in erster Näherung die Differenz aus "üblicher Gesamtnutzungsdauer" abzüglich 
"tatsächlichem Lebensalter am Wertermittlungsstichtag" zugrunde gelegt. Diese wird allerdings dann verlän-
gert (d. h. das Gebäude fiktiv verjüngt), wenn beim Bewertungsobjekt wesentliche Modernisierungsmaßnah-
men durchgeführt wurden oder in den Wertermittlungsansätzen unmittelbar erforderliche Arbeiten zur Besei-
tigung des Unterhaltungsstaus sowie zur Modernisierung in der Wertermittlung als bereits durchgeführt unter-
stellt werden.  

Zur Bestimmung der Restnutzungsdauer, insbesondere unter Berücksichtigung von durchgeführten oder zeit-
nah durchzuführenden wesentlichen Modernisierungsmaßnahmen, wird das in [1], Kapitel 3.02.4 beschrie-
bene Modell angewendet. 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer (und des fiktiven Baujahrs) 
für das Gebäude: Haushälfte Nr. 14  

Das 1900 errichtete Gebäude wurde modernisiert.  

Zur Ermittlung der modifizierten Restnutzungsdauer werden die wesentlichen Modernisierungen zunächst in 
ein Punktraster (Punktrastermethode nach „Sprengnetter/Kierig“) eingeordnet. 

Hieraus ergeben sich 3,5 Modernisierungspunkte (von max. 20 Punkten). Diese wurden wie folgt ermittelt: 

Modernisierungsmaßnahmen 
(vorrangig in den letzten 15 Jahren) 

Maximale 
Punkte 

Tatsächliche Punkte 

Begründung 
Durchgeführte 
Maßnahmen 

Unterstellte 
Maßnahmen 

Dacherneuerung inkl. der Verbesserung der 
Wärmedämmung im Dach bzw. Dämmung der 
obersten Geschossdecke 

4 1,5 0,0  

Modernisierung der Fenster und Außentüren 2 1,0 0,0  

Modernisierung der Leitungssysteme (Strom, 
Gas, Wasser, Abwasser etc.) 

2 0,5 0,0  
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Modernisierung des Innenausbaus, z.B. De-
cken, Fußböden und Treppen 

2 0,5 0,0  

Summe  3,5 0,0  

Ausgehend von den 3,5 Modernisierungspunkten, ist dem Gebäude der Modernisierungsgrad „kleine Moder-
nisierungen im Rahmen der Instandhaltung“ zuzuordnen. 

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (62 Jahre) und 
• dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2022 – 1900 = 122 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige 

rechnerische) Restnutzungsdauer von (62 Jahre – 122 Jahre =) 0 Jahren 
• und aufgrund des Modernisierungsgrads „kleine Modernisierungen im Rahmen der Instandhaltung“ ergibt 

sich für das Gebäude eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 16 Jahren. 

Aus der üblichen Gesamtnutzungsdauer (62 Jahre) und der (modifizierten) Restnutzungsdauer (16 Jahre) 
ergibt sich ein fiktives Gebäudealter von (62 Jahre – 16 Jahre =) 46 Jahren. Aus dem fiktiven Gebäudealter 
ergibt sich zum Wertermittlungsstichtag ein fiktives Baujahr (2022 – 46 Jahren =) 1976. 

Entsprechend der vorstehenden differenzierten Ermittlung wird für das Gebäude „Doppelhaushälfte Nr. 14“ in 
der Wertermittlung 

• eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 16 Jahren und 
• ein fiktives Baujahr 1976 

zugrunde gelegt. 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer (und des fiktiven Baujahrs) 
für das Gebäude: Haushälfte Nr. 12  

Das 1970 errichtete Gebäude wurde modernisiert.  

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (64 Jahre) und 
• dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2022 – 1970 = 52 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige 

rechnerische) Restnutzungsdauer von (64 Jahre – 52 Jahre =) 12 Jahren 
• und aufgrund des Modernisierungsgrads „nicht (wesentlich) modernisiert“ ergibt sich für das Gebäude 

eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 12 Jahren. 

Aus der üblichen Gesamtnutzungsdauer (64 Jahre) und der (modifizierten) Restnutzungsdauer (12 Jahre) 
ergibt sich ein fiktives Gebäudealter von (64 Jahre – 12 Jahre =) 52 Jahren. Aus dem fiktiven Gebäudealter 
ergibt sich zum Wertermittlungsstichtag ein fiktives Baujahr (2022 – 52 Jahren =) 1970. 

Entsprechend der vorstehenden differenzierten Ermittlung wird für das Gebäude „Doppelhaushälfte Nr. 12“ in 
der Wertermittlung 

• eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 12 Jahren und 
• ein fiktives Baujahr 1970 

zugrunde gelegt. 

Differenzierte Ermittlung der Restnutzungsdauer (und des fiktiven Baujahrs) 
für das Gebäude: Anbau an Nr. 12  

Das 1970 errichtete Gebäude wurde modernisiert.  

In Abhängigkeit von: 

• der üblichen Gesamtnutzungsdauer (64 Jahre) und 
• dem („vorläufigen rechnerischen“) Gebäudealter (2022 – 1970 = 52 Jahre) ergibt sich eine (vorläufige 

rechnerische) Restnutzungsdauer von (64 Jahre – 52 Jahre =) 12 Jahren 
• und aufgrund des Modernisierungsgrads „nicht (wesentlich) modernisiert“ ergibt sich für das Gebäude 

eine (modifizierte) Restnutzungsdauer von 12 Jahren. 

Aus der üblichen Gesamtnutzungsdauer (64 Jahre) und der (modifizierten) Restnutzungsdauer (12 Jahre) 
ergibt sich ein fiktives Gebäudealter von (64 Jahre – 12 Jahre =) 52 Jahren. Aus dem fiktiven Gebäudealter 
ergibt sich zum Wertermittlungsstichtag ein fiktives Baujahr (2022 – 52 Jahren =) 1970. 

Entsprechend der vorstehenden differenzierten Ermittlung wird für das Gebäude „Anbau an Nr. 12“ in der 
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Wertermittlung 

• eine wirtschaftliche Restnutzungsdauer von 12 Jahren und 
• ein fiktives Baujahr 1970 

zugrunde gelegt. 

Alterswertminderung 

Die Alterswertminderung der Gebäude wird unter Berücksichtigung der Gesamtnutzungsdauer und der Rest-
nutzungsdauer der baulichen Anlagen ermittelt. Dabei ist das den Wertermittlungsdaten zugrundeliegende 
Alterswertminderungsmodell zugrunde zu legen. 

Sachwertfaktor 

Der angesetzte objektspezifisch angepasste Sachwertfaktor k wird auf der Grundlage  

• der verfügbaren Angaben des zuständigen Gutachterausschusses bestimmt. 

 

 

Marktübliche Zu- oder Abschläge 

Die allgemeinen Wertverhältnisse lassen sich bei Verwendung des Sachwertfaktors auch durch eine Anpas-
sung mittels Indexreihen oder in anderer geeigneter Weise nicht ausreichend berücksichtigen. Aus diesem 
Grund ist zur Ermittlung des marktangepassten vorläufigen Sachwerts eine zusätzliche Marktanpassung durch 
marktübliche Zu- oder Abschläge erforderlich. 

Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale 

Hier werden die wertmäßigen Auswirkungen der nicht in den Wertermittlungsansätzen des Sachwertver-
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fahrens bereits berücksichtigten Besonderheiten des Objekts korrigierend insoweit berücksichtigt, wie sie of-
fensichtlich waren oder vom Auftraggeber, Eigentümer etc. mitgeteilt worden sind. 

Die in der Gebäudebeschreibung aufgeführten Wertminderungen wegen zusätzlich zum Kaufpreis erforderli-
cher Aufwendungen insbesondere für die Beseitigung von Bauschäden und die erforderlichen (bzw. in den 
Wertermittlungsansätzen als schon durchgeführt unterstellten) Modernisierungen werden nach den Erfah-
rungswerten auf der Grundlage für diesbezüglich notwendige Kosten marktangepasst, d. h. der hierdurch (ggf. 
zusätzlich 'gedämpft' unter Beachtung besonderer steuerlicher Abschreibungsmöglichkeiten) eintretenden 
Wertminderungen quantifiziert. 

besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale Wertbeeinflussung insg. 

Baumängel (-6.000,00 € x 1,350 ) -8.100,00 € 

• energetische Mängel (fehlende Dämmung oberer 
Geschossdecken etc.) Abschlag pauschal 

-6.000,00 €  

Bauschäden (-21.400,00 € x 1,350 ) -28.890,00 € 

• wie vor beschr., Abschlag 25% vom Sachwert der 
Gebäude rd.  

-21.400,00 €  

Sonstige Rechte und Belastungen  2.348,00 € 

• Bodenwertanteil durch Überbau 2.348,00 €  

Weitere Besonderheiten (-23.000,00 € x 1,350 ) -31.050,00 € 

• erhöhte Bewirtschaftungskosten durch denkmalge-
rechte Ausführung, pauschal 

-10.000,00 €  

•    

• Risikoabschlag wegen nicht ermöglichter Innenbe-
sichtigung , 10% vom vorl. Sachwert der Gebäude 
rd. 

-13.000,00 €  

•    

Summe -65.692,00 € 
 

4.5 Verkehrswert 

Grundstücke mit der Nutzbarkeit des Bewertungsgrundstücks werden üblicherweise zu Kaufpreisen gehan-
delt, die sich vorrangig am Sachwert orientieren.  

Der Sachwert wurde zum Wertermittlungsstichtag mit rd. 110.000,00 € ermittelt. 

Der denkmalgeprägte Verkehrswert für das mit einem Doppelwohnhaus Nr.12 und 14 bebaute Grundstück 
in 64385 Reichelsheim, Mühlgasse 12,14 

Grundbuch Blatt lfd. Nr. 
Reichelsheim 1880 2 

 

Gemarkung Flur Flurstück 
Reichelsheim 1 138/3 

 

wird zum Wertermittlungsstichtag 25.08.2022 mit rd. 

110.000 € 
in Worten: einhundertzehntausend Euro 

geschätzt. 

Der Sachverständige bescheinigt durch seine Unterschrift zugleich, dass ihm keine Ablehnungsgründe entge-
genstehen, aus denen jemand als Beweiszeuge oder Sachverständiger nicht zulässig ist oder seinen Aussa-
gen keine volle Glaubwürdigkeit beigemessen werden kann. 

64823 Groß-Umstadt, den 07. Oktober 2022 

 __________________________ 

         Dipl. Ing. Heinz Bös 
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Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten. Das Gutachten ist nur für den Auftraggeber und den angegebenen 
Zweck bestimmt. Eine Vervielfältigung oder Verwertung durch Dritte ist nur mit schriftlicher Genehmigung ge-
stattet. 

Außerdem wird darauf hingewiesen, dass die im Gutachten enthaltenen Karten (z. B. Straßenkarte, Stadtplan, 
Lageplan, Luftbild, u. ä.) und Daten urheberrechtlich geschützt sind. Sie dürfen nicht aus dem Gutachten se-
pariert und/oder einer anderen Nutzung zugeführt werden. Falls das Gutachten im Internet veröffentlicht wird, 
wird zudem darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung nicht für kommerzielle Zwecke gestattet ist. Im 
Kontext von Zwangsversteigerungen darf das Gutachten bis maximal zum Ende des Zwangsversteigerungs-
verfahrens veröffentlicht werden, in anderen Fällen maximal für die Dauer von 6 Monaten. 

 

Wertermittlungsergebnisse 

(in Anlehnung an Anlage 2b WertR 2006) 

Für das Doppelwohnhausgrundstück in Reichelsheim, Mühlgasse 12,14 
Flur 1 Flurstücksnummer 138/3 Wertermittlungsstichtag: 25.08.2022 
 

Bodenwert 
 Bewertungsteil-

bereich 
Entwick-

lungsstufe 
beitrags-

rechtlicher 
Zustand 

BW/Fläche 
[€/m²] 

Fläche 
[m²] 

Bodenwert (BW) 
[€] 

 Gesamtfläche baureifes 
Land 

frei 226,32 190,00 43.000,00 

  Summe: 226,32 190,00 43.000,00 

Objektdaten 
 Bewertungs-

teilbereich 
Gebäude-
bezeich-

nung / Nut-
zung 

BRI 
[m³] 

BGF 
[m²] 

WF/NF 
[m²] 

Baujahr 
 

GND 
[Jahre] 

RND 
[Jahre] 

 Gesamtfläche Haushälfte 
Nr. 14 

  125,00   1900 62 16 

 Gesamtfläche Haushälfte 
Nr. 12 

 156,00  1970 64 12 

 Gesamtfläche Anbau an 
Nr. 12 

 100,00  1970 64 12 

         

Wesentliche Daten 
 Bewertungsteil-

bereich 
Jahresrohertrag RoE [€] BWK 

[% des RoE] 
Liegenschaftszins-

satz [%] 
Sachwert-

faktor 

 Gesamtfläche ---- ---- ---- 1,35 
      

Relative Werte  
relativer Bodenwert: ---- €/m² WF/NF 
relative besondere objektspezifische Grundstücksmerk-
male: 

---- €/m² WF/NF 

relativer Verkehrswert:  ---- €/m² WF/NF 
Verkehrswert/Rohertrag:  ---- 
Verkehrswert/Reinertrag:  ---- 

Ergebnisse  
Ertragswert: ----  
Sachwert: 110.000,00 € 
Vergleichswert: --- 
Denkmalgeprägter Verkehrswert (Marktwert):  110.000,00 € 
Wertermittlungsstichtag 25.08.2022 
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Bemerkungen 
 

5 Rechtsgrundlagen, verwendete Literatur und Software 

5.1 Rechtsgrundlagen der Verkehrswertermittlung 

– in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen Fassung - 
 
BauGB: 
Baugesetzbuch 
 
BauNVO: 
Baunutzungsverordnung – Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke 
 
HBO: 
Hessische Bauordnung 
 
BGB: 
Bürgerliches Gesetzbuch 
 
ZVG: 
Gesetz über die Zwangsversteigerung und die Zwangsverwaltung 
 
ImmoWertV: 
Verordnung über die Grundsätze für die Ermittlung der Verkehrswerte von Immobilien und der für die Werter-
mittlung erforderlichen Daten – Immobilienwertermittlungsverordnung – ImmoWertV 
 
SW-RL: 
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts (Sachwertrichtlinie – SW-RL) 
 
WertR: 
Wertermittlungsrichtlinien – Richtlinien für die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstücken 
 
GEG: 
Gebäudeenergiegesetz – Gesetz zur Einsparung von Energie und zur Nutzung erneuerbarer Energien zur 
Wärme- und Kälteerzeugung in Gebäuden 
 
HDSchG 
Hessisches Denkmalschutzgesetz, in der Fassung vom 05.09.1986 (GVBI. I. S. 270). zuletzt geändert 
durch Art. 1ÄndG v. 10. Juni 2011 (GVBI I. S. 201)- in der zum Zeitpunkt der Gutachtenerstellung gültigen 
Fassung - 
 

 

5.2 Verwendete Wertermittlungsliteratur / Marktdaten 

[1] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Marktdaten und Praxishilfen, Loseblattsammlung, 
Sprengnetter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2019 

 
[2] Sprengnetter (Hrsg.): Immobilienbewertung – Lehrbuch und Kommentar, Loseblattsammlung, Spreng-

netter Immobilienbewertung, Bad Neuenahr-Ahrweiler 2019 
 
[3] Sprengnetter (Hrsg.): Sprengnetter Books, Online Wissensdatenbank zur Immobilienbewertung 
 
[4] Sprengnetter (Hrsg.): Auskunft aus dem Marktdatenshop – lizenzierte Übersichtskarte, Bad Neuenahr  
 
[5] Sprengnetter (Hrsg.): Auskunft aus dem Marktdatenshop – lizenzierter Stadtplan, Bad Neuenahr  
 
[6] Stumpe, Tillmann; Versteigerung und Wertermittlung, Arbeitshilfen für die Praxis; Bundesanzeiger Ver-

lag 2009 
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[7] Immobilienmarktbericht 2022; Daten des Immobilienmarktes Südhessen: Herausgeber: Gutachteraus-
schüsse für Immobilienwerte beim Amt für Bodenmanagement Heppenheim 

 

5.3 Verwendete fachspezifische Software 

Das Gutachten wurde unter Verwendung des von der Sprengnetter Real Estate Services GmbH, Bad Neue-
nahr-Ahrweiler entwickelten Softwareprogramms “Sprengnetter-ProSa” (Stand Juni 2021) erstellt. 
 

 

6 Verzeichnis der Anlagen 

Anlage 1: Auszug aus der Straßenkarte 
 
Anlage 2: Auszug aus dem Stadtplan mit Kennzeichnung des Bewertungsobjekts 
 
Anlage 3: Auszug aus der Liegenschaftskarte im Maßstab ca. 1 : 500 mit Kennzeichnung des Bewer-

tungsobjekts 
 
Anlage 4: Grundrisse und Schnitt 
 
Anlage 5: Fotos 
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            Anlage 1 

Übersichtskarte 
Angaben zum Bewertungsobjekt: 
Postleitzahl: 64385 

Ort: Reichelsheim 

Straße: Mühlgasse 

Hausnummer: 12,14 

Transaktionsnummer: 20221004-8809-171502 - 1 – 

 

1 Quellennachweis 
Quelle: TopPlus-Web-Open 

© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2022 

Datenlizenz Deutschland-Namensnennung-Version 2.0 

(www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

Datenquellen: 

sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_ 

Open.pdf 

www.bkg.bund.de    Aktualität: 04.10.2022   Maßstab: 1:100.000 
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            Anlage 2 

Stadtplan 
Angaben zum Bewertungsobjekt: 
Postleitzahl: 64385 

Ort: Reichelsheim 

Straße: Mühlgasse 

Hausnummer: 12,14 

Transaktionsnummer: 20221004-8809-171502 - 1 – 

 

1 Quellennachweis 
Quelle: TopPlus-Web-Open 

© Bundesamt für Kartographie und Geodäsie 2022 

Datenlizenz Deutschland-Namensnennung-Version 2.0 

(www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

Datenquellen: 

sg.geodatenzentrum.de/web_public/Datenquellen_TopPlus_ 

Open.pdf 

www.bkg.bund.de   Aktualität: 04.10.2022   Maßstab: 1:10.000 
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            Anlage 3 

Lageplan 
Angaben zum Bewertungsobjekt: 
Postleitzahl: 64385 

Ort: Reichelsheim 

Straße: Mühlgasse 

Hausnummer: 12,14 

Auszug aus der Liegenschaftskarte 
Transaktionsnummer: 20221004-8809-171502 

 
1 Quellennachweis 
Quelle Liegenschaftskarte: WMS ALKIS 

Hessisches Landesamt für Bodenmanagement und 

Geoinformation 

Datenlizenz Deutschland-Namensnennung-Version 2.0 

(www.govdata.de/dl-de/by-2-0) 

Aktualität: 04.10.2022 

Maßstab: 1:500 
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Bild 1: Ansicht des Bewertungsobjekts nach Osten, Haus Nr. 14 

 

 

 

 

Bild 2: Ansicht Haus Nr. 12 
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Bild 3: Zwerchgiebel im Dachgeschoss (Bauteil 2) 

 

 

 

 

Bild 4: Bauteil (3) mit Überbau auf Flst. 138/4 
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Bild 5: Blick von Flst. 140/3 zum Bewertungsobjekt 

 

 

 

 

Bild 6: Kellereingang Bauteil (2) 
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Bild 7: Haus Nr. 14 entlang der Straße Bild 8: Zwischenraum von Haus Nr. 14 und 

16 

  
  

  

  
Bild 9: Grenzseitiger Überbau Bild 10: Bauschäden an der Schindelfassade 
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Bild 11: Zustand der Fenster Bild 12: Hoffläche m. Geh- und Fahrrecht 

zum hinten liegenden Grundstück 

  
  

  

  
Bild 13: Duschbad im Vorderhaus Nr. 14 Bild 14: Treppe zum Dachgeschoss 
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Bild 15: Zimmer im Dachgeschoss Bild 16: Hauseingang Nr. 14 und 12 

  
  

  

  
Bild 17: Zustand der Außentreppe Bild 18: Bauteil (3) m. Kellereingang 

 

 

 

 

 

 


